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Polizei-Präfektur.
Verordnung , die Polizei der Messe im Monat August

1810 betreffend.
Der Polizei-Präfekt,

Nach Ansicht der Verordnungen und nicht aufgeho
benen Polizei-Reglcmente, des königt. Dekrets vom
27 ten Januar 1603 , in Bezug auf die Polizei von

Kassel, des Gesetzes.vom lüten August desselben Jah
res, der Polizei Verordnung in Betreff der Ostermcsse
1809, des Beschlusses-Sr. Exc., des Ministers des
Innern, vom 17 ten August !8^y, und des von Sr.

Majestät genehmigten Tarifs vom Lzten März d. I.
verordnet:

Art. l. Kein Meß-Handelsmann soll in die Mcßliste
eingetragen werden können, wenn ersteh nicht zu die
ser Eintragung, bei dem dazu bcsteUtenAgentcn, dlirch
eine von der Polizei-Präfektur ausgefertigte Sicherheits-

karte legitimirt har.
Art. 2. Diejenigen, welche physikalische und me

chanische Künste machen, Gaukler, Taschenspieler, Seil
tänzer, Musikanten und alle andere Personen, wel
che das Publikum durch ihre Künste, Geschicklichkeit
und herumziehende Schauspiele belustigen, sind ge
halten, sich auf der Polijci-Prafektur zu stellen, um
sich einen Erlaubnißschein auszuwirken.

Diese Erlaubnißscheine werden alle Tage, von heute
an gerechnet, des Morgens von 10 bis I I Uhr, und

des Nachmittags von 2 bis 5 Uhr, ausgefertigt.
Art. 3. Alte, sowohl in den zur Messe gehörigen

Gebäuden als Straßen und öffentlichen Plätzen vor§
fallenden Vergehen und Ucbcrtretungen sollen von den
PolizeftKommissanen gerichtlich verfolgt, und in Ge
mäßheit des Gesetzes vom 6ten Angust desselben Jahr
ree und der nicht aufgehobenen Verordnungen, bestraft

werden.
Art. 4. Die Gastwirthe, Vermiether von meubur-

ten Zinmicrn und überhaupt alle diejenigen, welche
Personen, die rucht in der Stadt Kassel einheimisch
sino, angcr als ö Ständen ohne Licherheirskaric bei
sich ^Herbergen, verfallen in die von den Kraft
habenden Reglements, Verordnungen, Beschlüssen
und insb sondere durch das köuigi. Dekret vom 3 -&gt;ren

Junins d. I festgesetzte Geldstrafe.
Von de! Verfügungen dieses Artikels sind auch die

jenigen nicht ausgenommen, welche in Kassel lucht an
gesessen sind, aber oft dahin kommen, und Absteige
quartiere gemiethet haben.

Art. 5. Jeden Abend um 6 Uhr sollen die zur Messe
gehörigen B 'den von den Polizei-Agenten sorgfältig
untersucht werben, um sich zu versichern, ob sie auch
Wehl verschossen sind; und werden diejenigen Kauft
leure, deren Buben offen ober schlecht verschlossen be

funden sind, in Gemäßheit der nicht aufgehobenen
Verordnungen, zur Strafe gezogen werde«/

Art. 6. Keine Daudelswaare soll vor Montag Mor
gens, den 20tcn August, in der Gallerie ausgepackt
werden. Sobald die, sowohl in der Gallerie als in

den äußern Buden stehenden Kaufleute ausgepackt ha
ben werden, sind dieselben gehalten, ihre Kasten,
Koffers, Ballen u. s. w. dermaßen ;u ordnen, daß

sie den Durchgang nicht versperren.
Art. Die Meßhandelslcute, welche ihre Waa

renlager in Privachauscru oder in portativen Duden
aufgeschlagen haben, können Donnerstags, den Kirnt
August, auspacken.

Art. 6. Es ist aufs neue verboten, weder in der

Gallerie, noch in den zur Messe gehörigen Buden und
Straßen, Taback'zu rauchen, oder Kohlen und an
dere Zündmaterialikn brennend zu erhalten. Gleicher
maßen ist c» den Säugern llnd Sprclleutcu untersagt,
sbr Gewerbe im Innern der Gallerie zu treiben.

Art. Y. Es ist den Kaufleuten unter gesetzlicher
Strafe untersagt, ihre Zeuge oder andere Gegenstände
so auszulegen, daß sie den Durchgang und die Aus

sicht hindern.
Art. 10. Alle und jede, de,: Verfügungen der ge

genwärtigen Verordnung zuwider laufenden Befehle,
Reglements oder Hcrkvmmcn sind und bleiben als nich
tig und nicht bestehend anzusehen.

Art. II. Keine öffentliche Lustbarkeit kann weder
in der Stadt Kassel noch deren Bezirk! statt haben,
ohne daß diezenigcn, welche sie geben , mit einem von
der PolizeüPräfektur dazu ausgefertigten Erlaubniß-
schein, versehen sind. Diese Erlaubnißscheinc werden
der Tape des von Sr. Maj. unterm 25 tcn Marz d.J.

genehmigten Tarifs, wie folgt, unterworfen.

Erste Klaffe.

Die Spielleute oder Sänger, herumziehende Sprin
ger und andere dergleichen Leute, welche aufdcn Stra
ßen und andern öffentlichen Plätzen u. f. w. ihre Kün

ste zeigen, sollen tag'ich für jede Person, blos die Kin
der bis zu &lt;2 Jahren ausgeschlossen, für jeden Lwg,
wo sie ihr Gewerbe treiben, außer den Messen 2 Alb.

und während der Meßzeit, 3 Alb. zahlen.

Desgleichen die Zauberlaternen, Marionetten, Guk-
kastcn und andere von Menschen auf dem Rücken nm-

hergekragene kleine Schauspiele, abgerichtete Thiere
auf offener Straße oder auf den öffent!. Plätzen u. ftw.
sollen unter denselben Einschränkungen und für jede
mit dem Zeigen dieser Dinge beschäftigte Person, und
jeden Tag, wo sie ihr Gewerbe treiben, außer derr

'Messen zwei Aibus, und während -er Nseßzeil drei
Abu- zahlen.


